
www.lkt-nrw.de

Werkstattgespräch
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• TOP 1:
Eröffnung und Begrüßung 
Beigeordneter Reiner Limbach, Landkreistag NRW
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• TOP 2:
Impuls: Interkommunale Mobilität und 
Konkurrenz als dynamisierende Faktoren 
regionaler Schulentwicklung. Empirische 
Ergebnisse neuerer Forschungen
Prof. em. Bernd Zymek, Universität Münster
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• TOP 3:
Das Angebotsspektrum externer Dienstleister I:  
Dr. Garbe Consult, Leichlingen 
Geschäftsführer Dr. Detlef Garbe



Dr. Garbe Consult

(Regionale) 
Schulentwicklungsplanung  

Dr. Detlef Garbe 
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Dr. Garbe Consult

Schulentwicklungsplanung - Dilemmata
10



11

Dr. Garbe Consult

Der Planungsprozess
11
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Dr. Garbe Consult

Aufgaben des Schulentwicklungsplaners
12
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Dr. Garbe Consult

Modul 1: K ünftige Schulkonzeption
13

.

•Entwicklung der Schülerzahlen (Prognose)

•Konsequenzen für die Schulstandorte und die
Organisation von Schulen

•incl. der Konsequenzen für Förderschulen durch 
Ratifizierung der UN-Charta
(Stichworte: Kompetenzzentrum; Inklusion)

•Standorte und Organisationsformen Primarstufe

•Standorte und Organisationsformen 
Sekundarstufe
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Dr. Garbe Consult

Modul 2: Schulentwicklung �� Raumkonzepte

14

.

Grundschulen:
•Handlungsfeld Unterricht
•Handlungsfeld OGS
•Handlungsfeld Arbeitsplätze für Lehrer und Funktionsstellen
•Handlungsfeld Beratungsprozesse    

Schulen der Sekundarstufe:

•Handlungsfeld Über-Mittag-Betreuung; Ganztag
•Handlungsfeld Unterricht (Klassen- und Fachunterricht; 
Individuelle Förderung; Selbstlernen; Projekt- und Gruppenarbeit; 
u.a.)
•Handlungsfeld Arbeitsplätze für Lehrer und Funktionsstellen
•Handlungsfeld Beratungsprozesse
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Dr. Garbe Consult

Erfahrungen im (regionalen) Dialog -
Typen

15



16

Dr. Garbe Consult

Zukunftsplanung Berufskollegs im Kreis -
Konfliktfelder

16
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Dr. Garbe Consult

17

Herzlichen Dank
Für

Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld

Dr. Garbe und Team



Inklusion – oder alles wird anders
18

„Wir müssen grundsätzlich dazu kommen, ein Elternrecht auf 
Wahl des Förderortes für ihr Kind zu etablieren – entweder 
eine Förderschule oder eine allgemeine Schule in zumutbarer 
Entfernung. Damit stehen wir in Nordrhein-Westfalen vor 
einem Paradigmenwechsel…Ich setze mich für die Inklusion 
an allgemeinen Schulen und für die Beibehaltung der 
Förderschulen ein. Nur so können wir den äußerst 
heterogenen Förderbedürfnissen der Kinder mit 
Behinderungen gerecht werden. Für mich ist allein das 
Kindeswohl entscheidend. Deshalb darf es hier kein 
Entweder-Oder geben, sondern nur ein Sowohl-als-auch!“



Modelle der Förderung
19

�������
��	
���
�	�������������������������	���

������������

��

�������
��	
���

���
���
�������


�	
��������

��
������
���

��
���
��	
���

���������	
�
�
�


�	�������������������������	���
������������

������
��


 �!��	
��������	�����"�#
����	�����$�
���
��	�����%����



www.lkt-nrw.de

• TOP 4: 
Impuls – Beispiele aus der kommunalen 
Praxis I: 
Kreisweite Bildungsberichterstattung – ein 
erster Schritt zu einer regionalen 
Schulentwicklungsplanung?
Claudia Otto, Kreis Lippe, Eigenbetrieb Schulen



Bericht zur Schulentwicklungsplanung
im Kreis Lippe
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Werkstattgespräch beim Landkreistag NRW
am 07.06.2011
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Veröffentlicht im 1. Bildungs-
bericht für den Kreis Lippe 
(01/2011)
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Entwicklung der unter 20-
Jährigen in den Städten und 
Gemeinden 2009 bis 2030 ; 
veröffentlicht im 1. Bildungsbericht 
für den Kreis Lippe (01/2011)
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• TOP 4:
Impuls – Beispiele aus der kommunalen 
Praxis II: 
Kreisweite Schulentwicklungsplanung im 
Kreis Heinsberg
Franz-Josef Dahlmanns, Leiter des Amtes für Schule, Kultur und 
Weiterbildung



Kreis Heinsberg

Amt für Schule, Kultur und 
Weiterbildung

Stand: Mai 2011

Kreisweite Schulentwicklungsplanung
für alle Schulformen und alle Schulträger 

im Kreis Heinsberg

- Verfahrensdarstellung -

1



KREIS HEINSBERG
- statistische Angaben -

• insgesamt ca. 257.000 Einwohner
• Fläche: 628 km²
• 7 Städte / 3 Gemeinden
• max. 44.800, min. 9.300 Einwohner
• ausgeprägte Grenzlage
• 78 km von 171 km Kreisgrenze  =  Grenze zu den 

Niederlanden
• westlichster Kreis Deutschlands
• 11 Kommunale Schulträger
• 3 sonstige Schulträger
• 96 Schulen (56 Grundschulen, 10 Hauptschulen, 

8 Realschulen, 1 Verbundschule,  3 Gesamtschulen, 
7 Gymnasien, 3 Berufskollegs, 8 Förderschulen)

• ca. 39.000 Schüler/innen

2



Schulstandorte (gesamt)
105 Standorte 
39.571 Schüler
Ø 377

Grundschule

Förderschule

Hauptschule

Realschule

Berufskolleg

Sonstige

Gymnasium

Gesamtschule

Kreis Heinsberg
Amt für Schule, Kultur 
und Weiterbildung
Stand: 01.02.2010

3



Schulträger Kreis Heinsberg

3 Berufskollegs
3 Förderschulen

• Sprache
• Emotionale und Soziale Entwicklung
• Geistige Entwicklung

1 Gymnasium

4



Realschulzweckverband Gangelt

• Verbandsmitglieder: Gemeinde Gangelt
(seit 1965) Gemeinde Selfkant

Kreis Heinsberg

• Kreis strebt Ausscheiden an

• Verbandssatzung: 2/3-Mehrheit erforderlich

• Verbandsumlage Kreis: 
ca. 230.000 € - ca. 144.000 € erh. Schlüssel-
zuweisung

• Gesamtschuldenstand Verband: ca. 545.000 €

5



Lösung

�
• Ausscheiden Kreis, wenn

� 1/3 Schulden übernimmt

� kreisweite Schulentwicklungsplanung 
(Angebot des Kreises)

• Zustimmung Räte und KT 2007

6



Zeitschiene 
Kreisweite Schulentwicklungsplanung 

Kreis Heinsberg
_____________________________________      

• 2006: - HVB-Konferenz Idee des Kreises „Kreisweite SEP“
- Unterstützung durch Obere und Untere Schulaufsicht

• 29.05.2008: 9 von 10 BM erklären Zustimmung und 
aktive Beteiligung

• 18.12.2008: Beschluss KT, Auftragsvergabe   (einstimmig)

• 05.01.2009: Auftragsvergabe an Projektgruppe Bildung und 
Region, Bonn

• Auftragsvolumen: …

7



• Kostenübernahme ausschließlich durch Kreis

• Januar 2009: Bildung eines AK SEP
- Projektgruppe, Verwaltungsmitarbeiter, Kreis und 
Städte/Gemeinden

• danach: ca. 10 Sitzungen Arbeitskreis, 
z. T. Beteiligung Untere Schulaufsicht 

(Alle 11 Schulträger arbeiten nun mit!)

• Ende 2009: Gutachtergespräche mit einzelnen BM

• 26.02.2010: Klausurtagung LR, BM, Schuldez. und AL
Vorstellung Ergebnisse (Entwurf)

7a



• 01.06.2010: Präsentation Kreisw. SEG (Großveranstaltung)

- Staatssekretär (MSW)
- MdB / MdL
- LR, BM
- KT, Räte
- Schulausschüsse
- Obere und Untere Schulaufsicht
- benachb. Schulträger
- alle SL
- Kammervertreter
- Lehrerpersonalräte

(ca. 700 gel. Gäste)

7b



Auftrag
- Leistungskatalog -

• Erstellung SEP

• Präsentation SEP in politischen Gremien

• Begleitung und Beratung der Verwaltung im 
Abstimmungsprozess

• Arbeitskreismitwirkung

• 15 Termine vor Ort 
(weitere T. gegen Tagessatz buchbar)

7c



Inhalte des 
Schulentwicklungsgutachtens 

• Kernergebnisse, Alternativen und Empfehlung für die 
Entwicklung der Schulen im Kreis Heinsberg

• Raumsituation in den Schulen im Kreis Heinsberg

• Alternativen und Empfehlungen

• Schulangebot und Spezifika im Kreis Heinsberg

• Bevölkerungsstand und Bevölkerungsentwicklung

8



• Prognose der zukünftigen demographischen Entwicklung 
im Kreis Heinsberg

• Zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen in der Primar-
stufe

• Zukünftige Entwicklung der Förderpädagogik im Kreis 
Heinsberg 

• Übergänge aus den Grund- in die weiterführenden 
Schulen im Kreis Heinsberg

8a



• Schulwahl und Pendlerbewegungen im Kreis Heinsberg

• Veränderung der Schülerzahlen von Jahrgangsstufe zu 
Jahrgangsstufe

• Zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen in den 
Sekundarstufen

• Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen in den 
Berufskollegs

8b



• Raumprogramme und Kostenaspekte

• Profile und Besonderheiten der Schulen im Kreis 
Heinsberg

Veröffentlicht: www.kreis-heinsberg.de

8c



Kernergebnisse

• erhebliches Absinken der Einschulungen 
an Grundschulen

• zeitversetzte Verluste Sek. I und Sek. II
• Abwendung von Hauptschulen
• teilweise Auflösung von Förderschulen „in 

die Regelschulen hinein“
• Inklusionsansatz kommt Grundschulen 

entgegen

9



• Übergangsquoten zum Gymnasium (5. Kl.) 
im Kreisgebiet sehr heterogen (24 % bis 
48 %) – „Westgefälle“

• Berufskollegs zunächst noch Schüler-
zuwächse – längerfristig auch hier 
sinkende Schülerzahlen

• Bedarf Gesamtschule
• „Alle Dächer sind gebaut“

9a



„Runder Tisch“

• LR hat „Runden Tisch“ zur Umsetzung der kreisweiten 
SEP installiert

• Besetzung: je öffentl. Schulträger � 1 Vw-Vertreter
�

1 pol. Vertreter

• bislang (Mitte 2011) zwei Sitzungen

• Kreis moderiert

• originäre Zuständigkeiten werden betont und beachtet

10
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• TOP 5:
Allgemeiner Meinungs- und Gedanken-
austausch zu den „Möglichkeiten und Grenzen 
Regionaler Schulentwicklungsplanung“ sowie 
zum „Verfahrensvorschlag zur Herstellung bzw. 
Bewahrung eines regionalen Konsenses“ des 
Städte- und Gemeindebundes NRW 
Moderation Beigeordneter Reiner Limbach, Landkreistag NRW
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• TOP 6
Das Angebotsspektrum externer Dienstleister II: 
Projektgruppe Bildung und Region
Wolf Krämer-Mandeau, Leiter
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• TOP 7:
Perspektiven auf Landesebene in den 
kommenden Jahren 
Referent Dr. Kai Zentara, Landkreistag NRW
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• Politische Vorstöße, Schulentwicklungsplanung 
regional zu organisieren:
• Empfehlungen der Bildungskonferenz Nordrhein-

Westfalen vom 20.05.2011
• Entwurf der CDU-Landtagsfraktion für ein 

6. Schulrechtsänderungsgesetz



www.lkt-nrw.de

Empfehlungen der Bildungskonferenz 
„Zusammen Schule machen für Nordrhein-
Westfalen“

zum Thema „Schulstruktur in Zeiten 
demografischen Wandels“ vom 20.05.2011 

2. Empfehlung: „Regionale Einbindung der kommunalen  
Schulentwicklungsplanung sicherstellen.“
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• Die Schulentwicklungsplanung muss der sich verändernden Nachfrage 
durch bedarfsgerechte Anpassung der Kapazitäten gerecht werden. 
Aufgabe der Schulträger ist es, eine regelmäßige, regional abgestimmte 
Schulentwicklungsplanung durchzuführen, wandelnde Bedarfe an das 
Schulwesen zu erheben, zu dokumentieren und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen zu ziehen. Dabei gilt es die Angebote der 
Berufskollegs und der Weiterbildungskollegs zu berücksichtigen.

• Um ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot bereit zu stellen, bedarf es einer 
engen Abstimmung zwischen den kommunalen und anderen Schulträgern, 
den Schulen (Schulkonferenz) und der Schulaufsicht. 

• Bei schulorganisatorischen Entscheidungen, die Auswirkungen über die 
Gemeindegrenzen hinaus haben, ist sicherzustellen, dass die 
betroffenen Nachbargemeinden rechtzeitig und mit de m Ziel, 
Einvernehmen zu erreichen, beteiligt werden , damit Fehlentwicklungen 
vermieden werden. 

• Bei Konflikten zwischen Gemeinden über die Schulentwicklungsplanung 
und einzelne schulorganisatorische Entscheidungen, bedarf es eines 
geregelten Mediationsverfahrens.
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Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Drs. 15/1915)

A Problem 
Angesichts der demographischen Entwicklung in Nordrhein-
Westfalen besteht unter anderem die Notwendigkeit, […] 
zusätzliche schulgesetzliche Regelungen vorzusehen, um die 
gebotene gegenseitige Rücksichtnahme der Schulträger 
untereinander bei Veränderungen des schulischen Angebots 
sicherzustellen. 
B Lösung 
[…] Schulentwicklungspläne der Kommunen müssen künftig 
über die bereits bestehenden schulgesetzlichen Regelungen 
hinaus in einem regionalen Konsens aufgestellt und umgesetzt 
werden. Regionale Schulentwicklungspläne sollen 
kommunale Konkurrenzen, die zur Zerstörung einer 
gewachsenen Schullandschaft führen, verhindern.
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• Änderung von § 80 Abs. 1 SchulG
Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände sind, soweit sie nach § 78 
Schulträgeraufgaben zu erfüllen haben, verpflichtet, zur Sicherung eines 
gleichmäßigen und alle Schulformen und Schularten umfassenden 
Bildungs- und Abschlussangebots in allen Landesteilen für ihren Bereich 
eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte 
Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie müssen hierbei bestehende 
Ersatzschulen berücksichtigen, soweit deren Träger damit einverstanden 
sind. Die Schulentwicklungspläne der einzelnen Schulträge r sind in 
einem regionalen Konsens aufzustellen und m üssen sich in 
gemeinsam auszuarbeitende regionale Schulentwicklun gspläne auf 
Kreis- und Regierungsbezirksebene einfügen. Ein Schu lträger darf 
sich der regionalen Konsensbildung nicht aus sachfr emden 
Erwägungen entziehen . Die obere Schulaufsichtsbehörde beobachtet 
und unterstützt die Schulentwicklungsplanung in ihrem Bezirk und fördert 
die Koordinierung der Bildungs- und Abschlussangebote. 
Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung sind aufeinander
abzustimmen. 
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• Änderung von § 80 Abs. 3 SchulG

Bei der Errichtung neuer Schulen muss gewährleistet sein, dass andere 
Schulformen, soweit ein entsprechendes schulisches Angebot bereits 
besteht, auch künftig in zumutbarer Weise erreichbar sind. Der Bestand 
der Schule eines anderen Schulträgers darf nicht ge fährdet werden. 
Zudem ist ein Konsens mit den umliegenden kommunale n 
Schulträgern herzustellen, soweit deren schulisches  Angebot, auch 
im Ersatzschulbereich, durch die Errichtung betroff en ist; eine 
Zustimmungsverweigerung ohne sachgerechte Begründun g ist 
unbeachtlich. Bei der Auflösung von Schulen muss gewährleistet sein, 
dass das entsprechende schulische Angebot in zumutbarer Weise 
erreichbar bleibt. Die Bildungsangebote der Berufskollegs sollen darüber 
hinaus mit den nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung zuständigen Stellen in der Region sowie der 
Arbeitsverwaltung abgestimmt werden. 
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• Begründung zur Änderung von § 80 Abs. 1 SchulG:
„Die bestehenden Regelungen über die Schulentwicklungsplanung 
werden entsprechend dem Zweck dieses Änderungsgesetzes, 
kommunale Konkurrenzen im Schulbereich konsensorientiert zu 
lösen, erweitert. Schulentwicklungspläne sind künftig auch auf 
Kreis- und Regierungsbezirke zu erstellen, wobei sowohl  auf 
dieser Ebene wie auch bei der Schulentwicklungsplanu ng der 
einzelnen Gemeinde grundsätzlich ein regionaler Konse ns der 
Beteiligten erforderlich ist.
Allerdings muss die Zustimmungsverweigerung einer Kommune 
sachgerecht begründet sein, darf also nicht willkürlich oder aus 
einseitigen Motiven erfolgen. Es gilt insoweit das in § 80 Abs. 2 
SchulG normierte Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme.
Die Bezirksregierungen sollen die Schulentwicklungsplanung künftig 
noch stärker beratend unterstützen. […] “
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• Begründung zur Änderung von § 80 Abs. 3 SchulG: 
„Es wird allgemein für die Errichtung von neuen Schulen 
vorgeschrieben, dass hierdurch der Bestand der Schule eines 
anderen Schulträgers nicht gefährdet werden darf. Dies ist bisher 
nur für den Fall der Erweiterung einer Haupt- oder Realschule zu 
einer Verbundschule in § 83 Abs. 1 Satz 2 geregelt, wird aber als 
generelle Anforderung bereits heute aus § 80 Abs. 2 abgeleitet. 
Außerdem wird festgelegt, dass die Neuerrichtung grundsätzlich 
nur im Konsens mit den Nachbargemeinden erfolgen kann, also 
nicht nur die Schulentwicklungsplanung , sondern auch deren
konkrete Umsetzung einen regionalen Konsens erfordert .“
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• Diskussion der Ansätze von
• Städte- und Gemeindebund
• Bildungskonferenz
• CDU-Fraktion 
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• Ist es sinnvoll bzw. erforderlich im Schulgesetz 
• den Ablauf einer regionalen Schulentwicklungsplanung,
• die Details eines Mediationsverfahrens,
• eine zuständige Stelle (Kreis?)
• die Auflösung von Dissensen 
• …

zu regeln?
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
und gute Heimreise!

Ihr Landkreistag NRW


